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FrettagS mit den wöchentliche» Gratis-Beitageu .Ävuftrterre« gamtlttniHatt* und „Laadwtr»sch«st»ich«
ESSfaJSLr Expedltrvll pro Monat 40 Pfg. Durch die Post Beliefert pro Quartal 1,7b Markt»,elae Stummer 10 Pfg. — Da das „KreiSblatt amtliches Organ von 82 Bürgermeistereien ist, haben Ameigen die wirksamste Lerbreiluna. JnlertionS-

vreiS: Dre vrer̂espaltene Garmond-Zeile oder deren Raum nur 1b Psp
DaS KreiSblatt wird von 80 vürgermeistereten in eigene» Kasten am Rathaus auSgehängt, wodurch Inserate eine beispiellos große Perbrenua« finden

stmottrruse» über vorkommeuve (hrtgatfi », Kottze« rc„ meroe« vo« oer Kedattto« mit D»,»t anamemmct»
Redaktion. Druck and Verlag»anV. KaaSderger in Wester»«»« '
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Aeßellungen
ba» vierte Vierteljahr auf Vas

Äeisbllltt für liest Kreis Mkjierdmg
Mm jetzt bei den Postanstalten, Agenturen und in der Expe-
"iwn gemacht werden. Die Menge der

amtliche« Kriegsverordnungen
">?cht es jedem Geschäftsmann, Gewerbetreibenden und Land¬
et zur Pflicht, daS

^mtlichk Kmrbiatt regelmiißig,«lesen.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung

— . Die Büros des Laustratsamts, i» der Kreisaus
?utz- und Steuerverwaltung stnd für das Publikum
"» 8 Uhr vormittags bis 12  Uhr mittags geöffnet,
^mittags find die Büros für stas Publikum geschloffen.
Westerburg, den 19. September 1916. Der Kanstrat.

Au dir Herren Kärgermeister der Orte tu welche«
Käckereibetriebe find.

Mit dem Monat Oktober wird erfahrungsgemäß wohl in
allen Bäckereien die Verwendung von Frischkartoffeln als Streckung«-
mittel cintreten. Kartoffelmehl kann nur in beschränktem Maße
und nur an solche Bäcker geliefert werben, welche Frischkartoffeln
aus technischen Gründen nicht verarbeiten könne«. Sollte aus dieser
Ursache für den Monat Oktober Bedarf in Kartoffelmehl vorliegeu»
fo find wir etwaige Bestellungen unter Angabe beS Grundes um¬
gehend einzureicheo.

Westerburg, den 22. September 1916.
Der Uorfttzeude de» Kreioauofchusse»

de« Kreise» Westerburg.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Ich mache nochmals auf die in meinem Ausschrciben

in der vorigen Nummer geforderte Lieferung von Roggen
und Weizen als sehr dringlich aufmerksam. Die Ausdrusch¬
prämie wird nur für kurze Zeitdauer gegeben.

Westerburg, den 22. September 1916.
Der Borfitzende des KreiSansschuffcS

des KreiscS Westerburg.



Ar» die Herren KS»- cr« eißer de» Kreise ».
Der Bedarf an Brotkarten für die Zeit vom 9 . Oktober bis

5 . November 1916 ist mir bis 29 . ts . Mts . bestimmt anzumelden.
Westerburg . den 22. September 1916.

Der Vorfitzenve des Kreisausschuffes
des Kreises Westerburg.

A« die Herreu Kürgermeister de» Kreise ».
Bet . : Etuseuduu - prrWaiseupflt - egeidavforderung - iiste«

Die Waisenpfl -gegeldlisten für das II . Vierteljahr sind mir
bis zu « Ä8 . d . Mt » , bestimmt vorzulegen . Der Termin
d»rf unter beineu Umstände » überschritten werden.

Die Listen siud Rrchvungsurkundcu deö Zeutral -Waisenfonds
oder des Londarmenfouds und müsse « gena « ausgestellt werden
Und mit der vorgeschriebe » ?« Bescheinigung versehen sein.

Westerburg , den 13 . September 1916 . P er Kandrat.

Verordnung über Buchecker«.
Vom 14 . September 1916.

Der Bundesrat bat auf Grund de« § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
vs « . vom 4 . August 1914 ( ReichsTesetzbl . S . 327 ) folgende Ver¬
ordnung erlassen:

8 1 . Wer Bucheckern sammelt , hat die gesammelten Mengen an
den Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Oele und Fette,
G . m . b . H . in Berlin oder an die von ihm bestimmten Stellen
zu liefern.

DteS gilt nicht:

1 - für selbstgewonnenes Saatgut , welches der Foisteigentümer
»der der sonstige Foistnutzungsberechtigle zum künstlichen
Anbau benötigt;

2 . für Mengen , die als Saatgut an Personen geliefert werden,
die zum Samenbandel vom KriegsauSschusse zugelaffen sind;

3 . für die zur Herstellung von Oel in der Wirtschaft deS
Sammlers sowie des Forsieigeniümers und seiner bei der
Sammlung beteiligten Beamten erforderlichen Mengen,
jedoch nichts für mehr als l / 4 der gesammelten Menge und
höchstens für 25 Kilogramm Buchecker » für den einzelnen
Hausstand.

Die zur Herstellung von Oel ( Abs . 2 Nr . 3 ) zurückbehaltcnen
Mengen dürfen nur bei Vorlegung und Abnahme eines Erlaubnis¬
scheins verarbeitet und zur Verarbeitung angenommen werden.

Die OrtSbehörbe deS Wohnorts des Sammlers stellt die Er¬
laubnisscheine aus . Die Scheine sind von dem Verarbeiter der
O ' isbehörde allwöchentlich zurückzugeben.

§ 2 . Wer mit Beginn des 1 . November und des 1 . Dezember
1916 mehr als 5 Zentner qesammelte Bucheckern in Gewahrsam !
hat , bat die vorhandene Menge dem KriegSauSschuß anzuzeigen.
Die Anzeige ist spätestens bis zum 6 . November und 6 . Dezember
1916 zu erstatte « . Die « »zeigepflicht erstreckt sich bricht auf die im
§ 1 Abs . 2 genannte » Meogeu.

Mengen , die sich mit Beginn deS 1 . November oder 1 . Dez.
1916 unterwegs befinden , sind unverzüglich nach Empfang vom
Empfänger aozuzeigen . t

§ 3 . Der KriegSauSschuß oder die von ihm bezeichncten Stellen
haben die » ach § 1 zu liefernden Bucheckern abzunehmeu und einen
angemcffenea Preis für sie zu zahlen , dessen Höchstgrenze der Reichs-
kaozler bestimmen kann . Der Preis schließt die Kosten der Liefe¬
rung bis zur nächsten Bahnstation des Verpflichteten ein.

Der Lieferungspfl 'chtige hat die Bucheckern bis zur Abnahme !
avfzubewahren und pfleglich zu behandeln . .

8 4 . Der LieferungSpflchtige hat dem KriegSauSschuß oder den ;
von ihm bestimmten Stellen onzuzeigen , von welchem Zeitpunkt ab
er zur Lieferung bereit ist . Erfolgt die Abnahme nicht binnen 2 j
Wochen nach diesem Zeitpunkt , so ist der Preis vom Ablauf der
F ist an mit 1 vom Hundert über den jeweiligen Reichsbankdiskont
zu verzinsen . Für Verwahrung und pflegliche Behandlung nach!
Ablaut der Frist erhält der Lieferungspfllchtige eine Vergütung , die i
vom Reichskanzler festgesetzt wird . Mit dem Zeitpunkt , an dem die !
Verzinsung bea «nnt , geht die Gefahr des zufälligen Verderbens oder
der zufällioen Weiterverminderuog auf den Kriegsausschuß über . Der
Lieferungspflichtige bat nach nähere , Anweisung deS Reichskanzlers
den Zustanv sestzust llen , in dem sich die Bucheckern im Z tipunft !
des GeichäftSüberganges befinden ; im Streitfall hat er den Zustand
oacdzuwetsen.

8 5 . Ist der Lieferungspflichtige mit dm vom KriegsauSschusse
geborenen Preise nicht einverstanden , so setzt die höhere Berwaltungs.
bebörde den Preis endgültig fest . Für die Festsetzung ist maßgebend
der Zustand der Bucheckern zur Zeit des Gefahrüberganges ( ß 4
Satz 4 ) . Die höhere Verwaltungsbehörde darf dir nach § 3 fest-
gesetzten PreiSgrenzen nicht überschreiten . Sie bestimmt , wer die i
baren Auslagen des Verfahren - zu trageo hat.

Der Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die endgültige Fest¬
setzung d. S llchkrnahmepreifks zu liefern , der Kriegsausschuß vor-
lSufi , den von ihm für angem ffe« erachteten Preis zu zahlen.

8 6 . Erfolgt die U berlaffuag nicht freiwillig , so wird daS
Eigentum auf Antrag de« KnegsauSschuffeS durch Anordnung der
zuftänblgc « Behörde auf ihn oder die von ihm in dem Antrag be¬

vor
Pei
ich

zeichnete Person übertragen . Die Anordnung ist an dm
zu richten . Das Eigentum geht über , sobald die AnorbriU,
Besitzer zugeht . “

8 7 . Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach Ah,
Für streitige Restbeträge beginnt die Frist mit dem Tage . an
die Entscheidung der höheren Verwaltungsbehörde dem Krü-i
schusse zugeht.

8 8 . Der Kriegsausschuß hat für die alsbaldige Verarg
der übernommenen Bucheckern zu sorgen . Er hat das

Oel nach den Weisungen des Reichskanzlers abzugeben . ^
bei der Oelgewinnung anfallenden Oelkuchen und Oelmehleß,
Vorschriften über Futtermittel maßgebend.

Die LandeSzentrolbehörden können verlangen , daß auf jx
Kilogramm aus ihren Gebieten abgelieferter Bnch -ck- rn h,
4 Kilogramm Oel und bis zu 20 Kilogramm Oelkuchen o5cr
mehl an sie oder die von ihnen bezeichneten Stellen geliefert a:

8 9 . Bucheckern dürfen nicht verfüttert werden . - -p
Die Landeszentralbehörden oder die von ihnen Befti™

Behörden können Ausnahmen von dem Verbote zulasten , in«
bere bestimmen , ob und inwieweit das Emtreibeq von Ich^
zugelassen werden kau « .

8 10 . Soweit die Eigentümer von Forste « oder die st,
Forstiiutzungsberechtigten nicht bereit oder nicht io der Lage
die bei ihnen anfallenden Bucheckern zu sommelu , kano die
Behörde andere Personen zum Sammeln ermächtigen.

Die zuständige Bebörde setzt die näheren Bediugungen,
den Umfang des SamwelnS fest . Sie bestimmt ferner , itmi
die Sammler Einrichtungen zum Sammeln . Reinigen uad
Wegschaff - n der Buchckern treffen dürfen . Sie bestimmt auf
trag des Eigentümers oder sonstigen ForstnutzuugSberechttgten . iv
Vergütung ihm zu zahlen ist.

Ueber Streitigkeiten , die sich aus der Durchführuliz»
Abs . 1 ergeben , entscheidet endgültig die höhere Verwaltungsbch

8 11 . Die zuständige Behörde kann in ihrem Bezirke ü
räume für die Aufbewahrung der Bucheckern gegen eine angem
Vergütung in Anspruch nehmen . Bei Streitigkeiten setzt diej!
Verwaltungsbehörde die Vergütung endgültig fest.

8 12 . Die Landeszevtralbehörden erlasscu die Borschriftn,
Ausfübrung dieser Verordnung . Sie können bestimmen , daß
widerhandluugeo mrt Gefängnis bis zu drei Monaren ode
Geldstrafe bis zu fünfzehnhundert Mark bestraft werden.

8 13 . Mit Gefängnis bis zu drei Monaten oder mit Geld
bis zu fünfzehnhundert Mark wird bestraft : ff

1 . wer Vorräte , zu deren Lieferung er nach § 1 verpflicht»
beisetteschafft , zerstört , verarbeitet , verbraucht oder an i
anderen als den Krtegsausjchuß oder die von ihm bestm
Stellen liefert;

2 . wer Bucheckern verfüttert oder den Bestimmungen übci
Eiotrerben von Schweinen zuwiderhondelt;
wer Bucheckern der Vorschrift -m 8 1 Abs . 3 zuwider
Erlaubnisschein verarbeitet oder ohne Abnahme deS Er
nisscherns zur Verarbeitung annimmt.

8 14 . Bucheckern , die aus dem Ausland einschließlich der
setzten Gebiete ia das Reichsgebiet eingeführt werden , sind von
Einführenden au den KrtegsauSschuß oder die von ihm best« » fati
Stellen zu liefern . AlS Einführender gilt , wer » ach der Eie
der Bucheckern im Inland zur Verfügung über sie für eigene
fremde Rechnung berechtigt ist.

Befindet sich der Verfügungsberechtigte nicht im Inland
tritt an feine Stelle der Empfänger . Die 88 2 bis 13 si> Au
Anwendung.

8 15 . Der Reichskanzler kau » AuSoahmeu von de » Borschri
dieser Verordnung znlciffe » .

8 16 . Die Verordnung tritt mit dem Tage der VerkündM
Kraft . Der Reichskaiizler bestimmt de» Zeitpunkt deS Außeiki
treteus.

Die Verordnung über die Verarbeitung von Bucheckern
14 . Oktober 1915 (ReichS -Gesetzbl . S . 670 ) wird aufgehoben.

Kerli » , den 14 . September 1916.
Irr Stellver treter des Reichskanzlers . vr . Helff-'
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Au dir Herren Bürgermeister de « Kreise ».
Meine Verfügung vom 7 . 8 . 1916 , KreiSblatt Nr . 78,

Regelung des Verkehrs mit Web - Wirk -, und Strickwaren wird
mit wie folgt abgeändert:

Die Ausfertigung der Bezugsscheioe für den ganze « Krei ? "
hiermit vom 1 . Oktober 1916 an den Bürgermeister » von M m
back . Rothenbach , Obcrerbach , Zehahousen d. W ., Ger - Hasen, L
gemoth , Hüblingen , Waigandshain . Westerburgund Steaiierßöüö
tragen und zwar bezirksweise.

I. Keztrk de» Bürgermeisters »o« Pütschbach
Görgeshausen , Neolershausen . Heilberscheid . Nomborn . Großh
Kleinhslbach , Goldhausen , Ruppach , Giros und Pütschbach.

II. pefitk de » Bürgermeister « vou Rothenbach
Sainerholz .' Niedersam , Emighausen , Kuhnhöfen , Weidenhib ». ^
Arn - höf -n . Elbingen , Düringen . Obersam , Coden , Roth " ' '
Mähren , Ettioghausen und Härtlinge ».
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111. Bezirk de « Bürgermeisters ts«m Gkererkach.
Niedererbach , Obererbach , Oberhausen , Hunvfangen , Weroth und
Steinefrenz.

Bezirk de » Bürgermeister « v » u Zrhvhaufeu d . W.
Dahlen , Zehnhausen b. W .. Oberrod , Wallmerod , Molsberg , Bilkheim,
Meudt , Niederahr . Oberahr . Ehringhausen , Eisen und Herschbach.

V. Bezirk des Bürgermeisters von  Sershase » .
Salz , Weltersburq , Gersbasen , Girkenroth . Guckheim . Sainscheid,
Kölbingen , Brandscheid , W .llmenrod , Berzhahn und Wengenroth.

VI . Bezirk de » Bürgermeister » von Hergeurottz.
Semünden , Winnen , Heraemoth . Halbs , Stablhosen und Pottum.

VII . Bezirk de » Bürgermeister » von Aübtinge « .
Irmtraut , Neunknchen , Hüblingen . Mittelhofen,

Elsoff , Westernohe und Oberrod.
VIII . Bezirk de » Kür - ermeist - r » « au Waigaudshaiu.

Helleahahn , Neustadt , Niederroßbach , Zehnhausen b. R .. Emmeri-
lhcnhain , Oberroßbach , Salzburg . Nister . Möhrendors . Waiaands-
Hain, Homberg und Rehe.

IX . Westerburg bildet für sich riueu Bezirk
«ud ebenso Kenuerod.

Wer also vom 1 . 10 . 16 ab einen Bezugsschein haben will,
wendet sich zunächst an seinen Ortsbürgermeister , der die Notwendig¬
keit der Anschaffung jjiöft und bescheinigt . Der Antragsteller wen¬
det sich alsdann schriftlich oder persönlich an den mit der AuSstel-
lung des Bezugsscheines beauftraaten Bürgermeister . Ich bemerke,
daß schriftliche Ersuchen mit Rückporto versehen sein müssen.

Ich ersuche , den OrlSeivwohoerv entsprechend Kenntnis hier¬
von zu geben . Die bis zum 30 . ' V. Mts . von Ihnen ausgestellten
Peisonalkarten nebst den noch nicht benutzten Formularen ersuche
ich bis zum 1. Oktober 1916 bestimmt hierher vorzulegen.

Westerburg , den 21 . September 1916.

Per Uorsttzeude de « Kreisau « schusse«
_ de « Kreise « Westerburg.
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Betr. : Beschlagnahme von Obft.
Zur Sicherstellung des andernfalls gefährdeten Bedarfs des

Heeres und der Bevölkerung an Marmelade und Mus bestimme
ich im Interesse der öffentlichen Sicherheit auf Grund des 8 9 b
d-s Gesetzes über den -Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851:

8 1-

Dre gesamten noch nicht im Kleinhandel befindlichen Aepfel,
(jwetschen und Pflaumen werden , auch soweit sie noch nicht ge¬
erntet sind , beschlagnahmt . Der Absatz darf nur an Personen
erfolgen , die einen mit dem Stempel des Kriegsernährungsamts
versehenen Ausweis mit sich führen.

8 2.
Die nach 8 1 beschlagnahmten Aepfel , Zwetschen und Pflau¬

men sind brs zur Ablieferung an die im § 1 bezeichneten Personen
zu verwahren und pfleglich zu behandeln Die Verarbeitung und
der Verbrauch im eigenen Haushalt bleiben zulässig.

§
Zuwiderhandlungen werden , soweit nicht nach den bestehen¬

den Gesetzen strengere Strafen verwirkt sind , mit Gefängnis bis
f einem Jahre bestraft . Beim Vorliegen mildernder Umstände

Die unteren Verwaltungsbehörden (Polizeipräsidenten , Länd¬
le , Krersümter ) können nach Anweisung des Kriegsernährungs-

" insbesondere zur Verhinderung des Verderbens der Früchte
nS 13 di Ausnahmen von den Vorschriften im § 1 zulassen.

Frankfurt a . M . . den 15 . September 1916.
Stellv . Geueralkomaranb » de» 18. Armvrkorp «.

Der Kommandierende General:
Freiherr von  Gäll , General der Infanterie.

Vorstehende Beschlagnahme -Verfügung wird hiermit ver-
«flentlicht . Die Herren Bürgermeister ersuche ich , dieselbe sofort

ortsüblicher Weise zur Kenntnis der Gemeindeangehörigen
in bringen.

Dr . H -O - Zur Ausführung dieser Bestimmung hat der Herr Präsident
«es Kriegsernährungsamtes folgendes bestimmt:

Nur solche Personen sind berechtigt Aepfel , Zwetschen und
Pflaumen aller Art zu erwerben , die mit Stempel des Kriegs-. „r öw cMüctycu , oie mu Krempel , oes sirleas -r
^ahrungsamtes versehene Ausweise bei sich führen ; nur an
°>ese ist der Absatz zulässig.

» a ^ et  3 U ^^warten , daß außer dem für den eigenen
stcouerod " Haushalt freigegebenen Obst (§ 2) noch weitere allgemeine Aus¬

sehen 0C t0ttet n,erben ‘ Dieserhalb wird weitere Mitteilung

Anträge auf Genehmigung von Ausnahmen nach 8 3 ( Der-
nderung des Verderbens der Früchte ) sind bei dem unterzeich¬

nen Landrat anzubringen.

. Ad jirr , Die Richtpreise für Wirtschaftsäpfel , welche die Aufkäufer
Ä ! überschreiten dürfen , betragen zur Zeit 7,50 Mark für den
Muer beim Erzeuger . Für Zwetschen und Pflaumen gilt der
"chstpreis von 10 Mark.

st, back

pdach.

eub « ch

Die Ortspolizeibehörden und die König ! . Gendarmerie ver¬
anlasse ich , daraus zu halten , daß den vom Kriegsernährungs¬
amt bestimmten Händlern der Aufkauf von Obst im Kreise er¬
leichtert wird . Jeglicher Erschwerung der Ausfuhr der von sol¬
chen Händlern aufgegebenen Sendungen ist entgegenzutreten.

Westerbur - , den 18 . September 1916 . Der Kaudrat.

, Uut .er Bezugnahme auf vorstehendes Ausschreiben bringe
rch hiermit zur öffentlichen Kenntnis , daß folgenden Obsthändlern
vom Kriegsernährungseramt Ausweiskarten zum Aufkauf von
Obst ausgestellt worden sind:

1) Witwe Schlemmer aus HeimbachweiS bei Engers.
2) Karl Jacob aus Hanau a . M ., Bernhardstraße 2.
3) Wilhelrnine Fuhrmann aus Frankfurt a M ., Markthalle III.
4) Sander Weis aus Nordenstadt , Kreis Wiesbaden.
r}  aus Frankfurt a. M , Eschersheimerlandstr. 132.
b) Josef Gabel aus Frankfurt a . M.
7) I . W . Kämmerling aus Cöln -Mülheim.
8) Konrad Zils aus Körlich , Post Mülheim , Bezirk Koblenz.
9) Stroh - und Heuverwertungsgesellschaft m . b . H . Frankfurt.

Dazu tritt noch

10 ) Der Händler Christian Stahlhofen aus Steinefrenz,
a, r Ich ersuche , die genannten Personen beim Aufkauf von
Aepfeln , Zwetschen und Pflaumen zu unterstützen.

Im übrigen besteht das Veräußerungsverbot fort . Falls
Gefahr des Verderbens besteht , ermächtige ich die Herren Bür¬
germeister , m einzelnen Fällen Ausnahmen zuzulassen , sich aber
möglichst noch vorher mit den mit Ausweiskarten versehenen
Händlern des Kriegsernährungsamtes in Verbindung zu setzen.

Westerburg , den 22 . September 1916 . Der Kuudrut.

Bekanntmachung
Nr . Bst . I 100/9 . 16 . K R . A .,

betreffend Bestandserhebung für Schmiermittel.
m ^ r .V "- 2S . September 1916.
ocachstchmde Bekanntmachung wird hiermit zur allgemeinen

Kenntnis gebracht mit dem Bemerken , daß , soweit nicht nach
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , jede Zu¬
widerhandlung nach § 5 der Bekanntmachung über Vorratser¬
hebungen vom 2 . Februar 1915 ( Reichs - Gesetzbl S 54 ), vom
3 September 1915 ( Reichs -Gesetzbl . S . 549 ) und vom 21 . Ok-

(Rkichs - Gesetzbl . S . 684 ) bestraft wird *) . Auch kann
die Schließung des Betriebes gemäß der Bekanntmachung zur
ffernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel ( Reichs - Ge¬
setzbl . 1915 S . 603 ) angeordnet werden.

8 i.

N - « » er S - Kuuutm « ch« u , krtrsffeue GegeustSude.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen:
1 . Alle Mineralöle und Mineralölerzeugnisse , die als Schmieröl

oder als Spindelöl für sich allein oder in Mischungen ver¬
wendet werden können , und zwar werden sie sowohl für
sich allein als auch in Mischungen betroffen.

Insbesondere sind somit auch betroffen : alle im vor-
hergehenden Absatz bezeichn ten Oele , die zum Schmieren
von Maschinenteilen , zu Härtungs - oder Kühlzwecken , oder
bei der Herstellung von Textilien , bei der Herstellung oder
Erhaltung von Leder , zur Herstellung von Starrschmieren
(konsistenten Fetten ) , von wasserlöslichen Oelen ( Bohröl
usw ) , von Vaseline , von Putzmitteln ( auch Schuhcreme)
gebraucht werden können.

2 . Alle Mineralölrückstände (Goudron , Pech ), die zu Schmier»
zwecken verwendet werden können , oder aus denen Schmieröle
oder Schmiermittel gewonnen werden können.

3 . Alle der Steinkohle , der Braunkohle und dem bitumösen
Schiefer entstammenden Oele , die zu Schmierzwecken ver¬
wendet werden können.

4 . Alle Starrschmieren ( konsistenten Fette ) .
5 . Laternenöle ( Mineralmischöle ) . '

mnm Jr  wlTT JItCL ble  Auskunft , zu der er auf Grund dieser Berord-
^pflichtet ist, nicht m der gesetzten Frist erteilt oder wissentlich un-

ichtige oder unvollständige Angaben macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Mo»
ÄÄ Geldstrafe !-,s zu zehntausend Mark bestraft, auch können

d.e verfchw" gen sind, tm  urteil für dem Staate verfallen erklärtT ,' 6esfo  wird bestraft, wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Laqerbücher
fuhren unterlaßt. Wer fahrlässig die Auskunft , zu der

er auf Grund dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
bis ° ber  unvollständige Angaben macht, wird mit Geldstrafe
leck/Mnnm . n Unvermogensfalle mit Gefängnis bis .zu
sechs Monaten besticht. Ebenso wird bestraft, wer fahrlässig die vorqeschriebenen
Lagerbücher emzunchten oder zu führen unterläßt . J W
1SS 4 /R w '9? ' die Bekanntmachung Nr . Lst . If'.f' -̂'^etreffenb Beschlagnahme von Schmiermitteln, vom 7.
Z ^ ^ mber wIS . veröffentlicht im Deutschen Reichs- und Staatsanzeiger
berg v̂om ^̂ Septenibe ^ wlg ""^ ^ ^̂ " ° °n Bayern . Sachsen und Württem-

ijx n Beschlagnahme -Verordnung können von den König.
b»̂ ^ ^ « ^ » n m-.? °"dralkommandos und von der Vordruck-Verwaltung

Krieas -R - bstoff-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegministeriums,
der Krie.
Berlin 8 48, Verl . Hedemannstr. 9s 10, angesordert werden.



§ 2.
Kau >tt f rk«Mtttw«4f«itg \ntv*tfeut  Pers »»en.
Don dieser Bekanntmachung werden betroffen alle natürli¬

chen oder juristischen Personen , gewerbliche oder wirtschaftliche
Unternehmer , Kommunen , öffentlich -rechtliche Körperschaften oder
Verbände , die meldepflichtige Gegenstände ( § 1) im Gewahrsam
haben , oder bei denen sich solche unter Zollaufsicht befinden.
Vorräte , die sich am Stichtag unterwegs befinden , sind nach
ihrem Eintreffen vom Empfänger zu melden.

§3.
Meldepflicht stufe Stichtag.

Die im § 1 bezeichneten Gegenstände find von den im § 2
bezeichneten Personen oder Betrieben zu melden.

Die erste Meldung ist für die bei Beginn des 22 . Sep¬
tember 1916 (Stichtag ) vorhandenen Vorräte bis zum 12 . Okto¬
ber 1916 zu erstatten . Die zweite Meldung ist für die bei Be¬
ginn des 1 . November 1916 ( Stichtag ) vorhandenen Vorräte bis
zum 10 . November 1916 , die folgenden Meldungen für die mit
Beginn eines jeden folgenden Monats (Stichtag ) vorhandenen
Vorräte bis zum 10 . Tage des betreffenden Monats zu erstatten.

§7.
Anfrage» tmfe Anträge.

Anfragen und Anträge , die die Meldepflicht und die U,
düngen betreffen , sind an die Kriegsschmieröl <8 . m . b. H., z
teilung für Beschlagnahme , Berlin W 8, Kanonierstraße 29/3  »
zu richten . Der Kopf der Zuschrift ist mit den Worten „BetrH " '
Meldepflicht von Schmiermitteln " zu versehen.

§ 8. *
%TV£T€H*

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 22 . September lg
in Kraft.

Frankfurt a. M., den 22. September 1916.
SteUvertretemfee» vener « lkomma»feo 18. Armerkarp
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§4.
Meldescheine.

Auskunftsberechtigt ist das zuständige Kriegsministerium
Die Meldung hat auf den amtlichen Meldescheinen zu er.

folgen , die von der
»rte, «sch« ter»t K. m. I». H. Abteilung für Heschlag-

nahme. - erliu W8 , ftananierft**. 29/30,
unverzüglich anzufordern  sind . Die Anforderung hat auf einer
Postkarte zu erfolgen , die mit deutlicher Unterschrift und genauer
Adresse versehen ist . Die Mrtdefchrine sind sorgfältig ausge - 4
füllt portofrei an feie Kriegsschmieröt ffi . m . l». H . , Afe-
teilnna für Kefchtagnachme , in Berlin W 8 , Kanonier¬
strafte 29/30 , einf « senden . Der Briefumschlag ist mit dem
Vermerk „Betrifft Bestandsaufnahme " zu versehen und darf
außer dem Meldeschein keinen weiteren Inhalt haben.

Die Meldescheine dürfen zu anderer Mitteilung als den auf
ihnen geforderten nicht benutzt werden . Von der erstatteten
Meldung ist eine Abschrift (Durchschlag ) zurückzubehalten und
aufzubewahren.

8 5.
A » « nak « en.

Sofern die Gesamtmenge der von der Bekanntmachung be¬
troffenen Gegenstände (§ 1) bei einer der von der Verordnung
betroffenen Personen (§ 2) an dem betreffenden Stichtag (§ 3)
geringer ist als 500 kg (Mindestmenge ) aller von der Bekannt¬
machung betroffenen Gegenstände (§ 1) insgesamt , besteht eine
Pflicht zur Meldung nicht.

Verringern sich die Bestände eines Meldepflichtigen nach¬
träglich unter die im vorhergehenden Absatz angegebene Mndest-
menge , so ist die Meldung für den folgenden Stichtag trotzdem
zu erstatten , darf aber , sofern nicht durch die Kriegsschmieröl G.
m . b . H . eine besondere Aufforderung zur Meldung ergeht,
danach so lange unterbleiben , bis die Bestände wieder die Min¬
destmenge erreicht oder überschritten haben.

§ 6 .
Zagerfench . An »k « » ft » psiicht.

Jeder Meldepflichtige (§ 2) hat ein Lagerbuch zu führen,
aus dem jede Veränderung in den Vorratsmengen und ihre Ver¬
wendung ersichtlich sein muß . Soweit der Meldepflichtige bereits
ein derartiges Lagerbuch führt , braucht ein besonderes Lagerbuch
nicht eingerichtet zu werden.

Beauftragten Beamten der Militär - oder Polizeibehörden
ist die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der
Räume zu gestatten , in denen meldepflichtige Gegenstände zu
vermuten sind.

Belr . : Abltefernng feer Fatzrrafebereifnvge»
In meiner Verfügung vom 19. Sept. 1916, KreiKblat!

91 ist ein Druckfehler unterlaufen. Anstalt 9 . Oktober «<
es heißen 3. Oktober 1916.

Ueber die Abnahme der abgelieferten Mäntel und Schliß
erhalten Sie Anfang Oktober weitere Verfügung.

Westerburg. den 20. September 1916. De» latttrl 11' 1̂
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Mfeestzei» a. $ ., den 11. August ISIS.
An den LandeSvorstand des Allg. Deutschen JagdschutzvereiuSj

deS Herrn Oberforstm. Daockelmann Wiesbaden.
Durch die Tageszeitungen gelangte zu meiner Kenntnis, d fer

die Pro». Regierungen die Gemeinde» streng haben anweisen lass, L
„die Bekämpfung" deS Wildschadens(soll»aßrschetnltch JBerfeütu itr '
heißen) mit allen Mitteln in die Kege zu leite».

Ich weiß nicht, welche Mittel die Behörde»»gegeben
im Auge hat, man sollte dere» Angenmerk aber ans eins der
Mittel, von dem « an große Wirkung erwarten darf, uibetl
lenke» und zwar das gründliche Nachraffen der Kartoffeln, der
genannten Stoppelkarloffel», beim Winterpflügen.

Bekanntlich nimmt Rotwild und Reh trotz stärkster Beil!
der Wintersaat niemals das sogenannte Herz der Fcncht weg, ti
Köcher in dem der Fruchtansatz sitzt, sondern äst nur die Halms»!
und später die reife» Aetzren ab. Die Sau nimmt»o« de» Kö
fruchten nur die reifen Aehrea, britzt aber in beu Roggenäcker»,
vorher mit Kartoffel» bestellt waren, nach de» stecken,eblt
Kartoffel», namentlich in Fetzljahren an Eicheln- nab Buche!
während ste Roggenfelder, deren Vorfrucht Klee war, nnr sehrs
betritt, um dort Kerbtiere an ganz vereinzelte» Stelle» z» fi
Auch die Roggenfelder werden stets verschont, deren Vorfrucht
löffeln waren, wenn die Kartoffel» gründlich gerafft wurden. Cti
(S nun jedem Landwirt, der Wühlstöße durch Saue» «nd deren
gen kennt, bekannt ist, daß diese namentlich bet zu dick stehr»
Frucht eher ein Vorkeil, als ein Rachteil für das Getreide stii,
werde» bei der Schadenaufnahme vor der Ernte den« eiste« erfi
pflichtigen Pächtern diese Kühlstöße zu« Lerhingnil, »eil ft
den Schätzungen meist alb Bollschadeu angenommen werde«,
muß aber aufhören, wenn die Behörden darauf dringen, daß
Sloppelkartoffelu beim Winterpflügen gründlich entfernt»
DaS hält den vermeintlichen Schaden vom Getreide ab undH
die Kartoffelernte nicht unerheblich, was namentlich im Jnterrft
Volksernährung besonders wichtig erscheint.

Ich bitte deshalb, darauf hinzuvirkea. daß die Verwalk
organe de» Grundbesttzera zur Verhütung des Wildschadens,
eS noch nicht geschehen sein sollte, strenge Anwetsnngi« dieser std
tung erteilen.

Hochachtungsvoll gez. Adolf von Beiderlinb». m8
Mitglied de« Allg. Deutsch. I . Sch. L. lausi
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Vorstehende zutreffende Ausführungen werde« hiermit zur' ufe
achtung veröffentlicht. urfi

Westerburg, den 16. September 1916. Ger chandrat. ich.

Mer am 6 . f  cbru ar
flßark bat98

kann und mutz jetzt 100 Mark Kri»
««leihe zeichne«. Denke keiner:
meine 100 Mark kommt es nicht
Die Schlacht schlägt man nicht nur
Generale« —es müsse« anch die MH ^
se« der Soldaten dabei sei«.
Auskunft erteilt bereitwilligst die «Silille vauk.
Poftanstalt , LebenSverftchernngSanftatt»feer Krefeitg^

se«fch»ft.

^ di


	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]

